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RS UVS Kärnten 1993/12/28 KUVS-
1058/2/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.12.1993

Rechtssatz

Behauptet einer von zwei Geschäftsführern einer Gesellschaft mbH, daß er eine Au3orderung zur

Lenkernamhaftmachung trotz Übernahme des Zustellscheines durch einen Postbevollmächtigten in seinem großen

Betrieb nie zu Gesicht bekommen hat und deshalb die Lenkerauskunft unterblieb, so kann ihn das nicht

entschuldigen, da er als einer der Geschäftsführer einer Gesellschaft mbH seinen Kanzleibetrieb eben so organisieren

muß, daß er sämtliche an ihn gerichtete, ordnungsgemäß zugestellte Postsendungen auch erhält.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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